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1681/2016
Gesetz 

zur Stärkung der Kommunalwirtschaft

Vom 21. Juni 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung der Gemeindeordnung1)

Die Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 
2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 7. Juli 2015 
(GVOBl. Schl.-H. S. 200), wird wie folgt geändert:

 1. Im Inhaltsverzeichnis wird im Sechsten Teil die 
Angabe „101-109“ durch die Angabe „101-
109 a“ ersetzt.

 2. In § 1 wird nach dem Absatz 1 folgender 
neuer Absatz 1 a eingefügt:

„(1 a) Gehören einer Gemeinde Anteile an ei-
ner Gesellschaft (§ 102), soll sie darauf hinwir-
ken, dass die Gesellschaft Maßnahmen er-
greift, die der Verwirklichung des Grundrech-
tes der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern dienen. Die Maßnahmen sollen dar-
auf ausgerichtet sein, Arbeitsbedingungen zu 
schaffen, die für beide Geschlechter die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen, 
Nachteile zu kompensieren, die vor allem 
Frauen als Folge der geschlechtsspezifischen 
Arbeitsteilung erfahren, Entgeltgleichheit zwi-
schen beiden Geschlechtern zu erreichen und 
eine paritätische Gremienbesetzung zu erzie-
len; über diese Maßnahmen und deren Wirk-
samkeit ist der zuständigen Kommunalauf-
sichtsbehörde alle vier Jahre unter Einbindung 
der zuständigen Gleichstellungsbeauftragten 
zu berichten.“

 3. § 28 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 13 wird wie folgt geändert:

aa)  Das Komma wird durch ein Semikolon 
ersetzt.

bb) Folgender Halbsatz wird angefügt:

 „die Gemeindevertretung kann die Ent-
scheidung im Rahmen der Betätigung 
eines Eigenbetriebes durch Hauptsat-
zung auf den zuständigen Ausschuss 
übertragen,“

b) Nummer 17 erhält folgende Fassung:

„17.  die Errichtung, die Übernahme, die we-
sentliche Erweiterung, die wesentliche 
Änderung der Satzung oder die Auflö-
sung von wirtschaftlichen Unterneh-

men (§ 101 Absatz 1) oder Einrichtun-
gen (§ 101 Absatz 4),“

c) Nummer 18 erhält folgende Fassung:

„18. a)  die unmittelbare oder mittelbare 
Gründung von Gesellschaften (§ 
102), Genossenschaften oder ande-
ren privatrechtlichen Vereinigungen 
(§ 105) oder die Beteiligung an die-
sen oder an deren Gründung,

b) die Erhöhung solcher Beteiligungen 
oder ein Rechtsgeschäft nach § 
103 sowie

c) wesentliche Änderungen des Gesell-
schaftsvertrages oder der Satzung 
von Gesellschaften, Genossenschaf-
ten oder anderen privatrechtlichen 
Vereinigungen, insbesondere des 
Gesellschaftszwecks;

die Gemeindevertretung kann die Ent-
scheidung auf den Hauptausschuss 
übertragen, wenn die Beteiligung der 
Gemeinde einen in der Hauptsatzung 
bestimmten Betrag oder Vomhundert-
satz der Beteiligung nicht übersteigt,“

d) In Nummer 19 wird das Wort „Eigenbetrie-
ben“ durch die Worte „wirtschaftlichen Un-
ternehmen ohne eigene Rechtspersönlich-
keit“ ersetzt.

e) In Nummer 20 werden die Worte „Eigenge-
sellschaften und anderen privatrechtlichen 
Vereinigungen“ durch die Worte „Gesellschaf-
ten (§ 102), Genossenschaften oder anderen 
privatrechtlichen Vereinigungen (§ 105)“ er-
setzt.

 4. In § 95 o Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden 
die Worte „Unternehmen und“ gestrichen.

 5. § 97 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird vor dem Wort „Rechtsper-
sönlichkeit“ das Wort „eigene“ eingefügt.

b) In Satz 4 wird die Angabe „§ 102 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 5 Halbsatz 2“ durch die 
Angabe „§ 102 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 
Halbsatz 2“ ersetzt. 

 6. § 101 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 2 erhält folgende Fas-
sung:

1) Ändert Ges. i.d.F.d.B. vom 28. Februar 2003, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2020-3
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„2.  die wirtschaftliche Betätigung nach Art 
und Umfang in einem angemessenen 
Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde und des Unternehmens steht 
und“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 werden die Worte „außerhalb 
Schleswig-Holsteins“ durch die Worte 
„im Ausland“ ersetzt.

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

  „Ihre Aufnahme bedarf der vorherigen 
Genehmigung durch die Kommunalauf-
sichtsbehörde.“

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 Nummer 1 wird das Wort „Un-
ternehmen“ durch das Wort „Einrichtun-
gen“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „Unterneh-
men und“ gestrichen.

cc)  In Satz 3 werden die Worte „Unterneh-
men und“ gestrichen.

 7. Nach § 101 wird folgender § 101 a eingefügt:

„§ 101 a 
Energiewirtschaftliche Betätigung

(1) Die wirtschaftliche Betätigung zur Erzeu-
gung oder zur Gewinnung, zum Vertrieb oder 
zur Verteilung von Energie zur Strom-, Gas-, 
Wärme- oder Kälteversorgung (energiewirt-
schaftliche Betätigung) dient grundsätzlich ei-
nem öffentlichen Zweck und ist zulässig, so-
weit die Voraussetzungen des § 101 Absatz 1 
Nummer 2 erfüllt sind. § 101 Absatz 2 und 3 
gelten entsprechend; zuständig für die Geneh-
migung nach § 101 Absatz 3 Satz 2 ist die 
oberste Kommunalaufsichtsbehörde.

(2) Eine Betätigung ausschließlich zur Erzeu-
gung oder Gewinnung von Energie im Bereich 
erneuerbarer Energien (§ 5 Nummer 14 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes) ist unabhän-
gig von einer Versorgung nach Absatz 1 zuläs-
sig, wenn dessen Voraussetzungen erfüllt sind. 
Betätigungen nach Satz 1 sollen außerhalb des 
Gemeindegebietes auf angrenzende Gemein-
den beschränkt sein und sind nur im Einver-
nehmen mit der betroffenen Gemeinde zuläs-
sig.“

 8. § 102 erhält folgende Fassung:

„§ 102 
Gründung von und Beteiligung 

an Gesellschaften

(1) Die Gemeinde darf unmittelbar oder mittel-
bar Gesellschaften gründen, sich an der Grün-
dung von Gesellschaften beteiligen oder sich 
an bestehenden Gesellschaften beteiligen, 

wenn ein wichtiges Interesse der Gemeinde an 
der Gründung oder der Beteiligung vorliegt und 
die kommunale Aufgabe dauerhaft mindestens 
ebenso gut und wirtschaftlich wie in Organisa-
tionsformen des öffentlichen Rechts erfüllt 
wird. Vor der Gründung oder der Beteiligung 
hat die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
die Vor- und Nachteile im Verhältnis zu den Or-
ganisationsformen des öffentlichen Rechts so-
wie im Hinblick auf die Voraussetzungen des 
Absatzes 2 umfassend abzuwägen, dies der 
Gemeindevertretung oder bei einer Übertra-
gung der Entscheidung auf den Hauptaus-
schuss nach § 28 Satz 1 Nummer 18 dem 
Hauptausschuss in einem Bericht darzulegen 
und dabei insbesondere die Angemessenheit 
und die soziale Ausgewogenheit von Gebüh-
ren- und Beitragsgestaltungen sowie die perso-
nalwirtschaftlichen, mitbestimmungsrechtli-
chen und gleichstellungsrechtlichen Änderun-
gen darzustellen. Ferner müssen die 
Voraussetzungen des § 101 oder des § 101 a 
erfüllt sein.

(2) Durch den Gesellschaftsvertrag oder durch 
die Satzung ist, soweit andere gesetzliche Vor-
schriften nicht entgegenstehen, sicherzustel-
len,

1. dass die Gesellschaft den öffentlichen 
Zweck erfüllt,

2. dass die Haftung und die Einzahlungsver-
pflichtung der Gemeinde auf einen ihrer 
Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag 
begrenzt wird,

3. dass die Gemeinde einen angemessenen 
Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder 
in einem entsprechenden Überwachungsor-
gan, erhält; ihr ist insbesondere das Recht 
einzuräumen, Mitglieder in das Überwa-
chungsorgan zu entsenden, und den ent-
sandten sowie den auf ihre Veranlassung 
hin gewählten Mitgliedern Weisungen (§ 25 
Absatz 1) zu erteilen, zumindest bezüglich 
der Steuerung der Unternehmen zur Errei-
chung strategischer Ziele,

4. dass der gesetzlichen Vertreterin oder dem 
gesetzlichen Vertreter der Gemeinde zumin-
dest das Recht eingeräumt wird, an der Ge-
sellschafterversammlung teilzunehmen,

5. dass Entscheidungen über Angelegenheiten 
nach § 28 Satz 1 Nummer 18 der Be-
schlussfassung durch die Gesellschafterver-
sammlung oder der Zustimmung des Auf-
sichtsrats vorbehalten sind,

6. dass der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt, soweit nicht weitergehende gesetzli-
che Vorschriften gelten, in entsprechender 
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Anwendung der Vorschriften des Dritten 
Buchs des Handelsgesetzbuchs für große 
Kapitalgesellschaften aufgestellt und ge-
prüft werden; § 11 des Kommunalprüfungs-
gesetzes ist zu beachten,

7. dass für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirt-
schaftsplan in sinngemäßer Anwendung der 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
aufgestellt, der Wirtschaftsführung eine 
fünfjährige Finanzplanung zugrunde gelegt 
und die Pläne der Gemeinde vorab zur 
Kenntnis gegeben werden,

8. dass, soweit nicht weitergehende gesetzli-
che Vorschriften gelten, die für die Tätigkeit 
im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge 
im Sinne des § 285 Nummer 9 des Han-
delsgesetzbuches der Mitglieder der Ge-
schäftsführung, des Aufsichtsrates, des 
Beirates oder einer ähnlichen Einrichtung 
auf der Internetseite des Finanzministeri-
ums sowie im Anhang zum Jahresabschluss 
jeweils für jede Personengruppe sowie zu-
sätzlich unter Namensnennung die Bezüge 
jedes einzelnen Mitglieds dieser Personen-
gruppen unter Aufgliederung nach Kompo-
nenten im Sinne des § 285 Nummer 9 
Buchstabe a des Handelsgesetzbuches ver-
öffentlicht werden; die individualisierte 
Ausweisungspflicht gilt auch für:

a) Leistungen, die den genannten Mitglie-
dern für den Fall einer vorzeitigen Been-
digung ihrer Tätigkeit zugesagt worden 
sind und deren Voraussetzungen,

b) Leistungen, die den genannten Mitglie-
dern für den Fall der regulären Beendi-
gung ihrer Tätigkeit zugesagt worden 
sind, mit ihrem Barwert sowie den von 
der Gesellschaft während des Ge-
schäftsjahres hierfür aufgewandten oder 
zurückgestellten Betrag unter Angabe 
der vertraglich festgelegten Altersgrenze,

c) während des Geschäftsjahres verein-
barte Änderungen dieser Zusagen und

d) Leistungen, die einem früheren Mitglied, 
das seine Tätigkeit im Laufe des Ge-
schäftsjahres beendet hat, in diesem Zu-
sammenhang zugesagt und im Laufe des 
Geschäftsjahres gewährt worden sind;

eine Sicherstellung für die individualisierte 
Ausweisung von Bezügen und Leistungszu-
sagen ist im Falle der Beteiligung an einer be-
stehenden Gesellschaft auch dann gegeben, 
wenn in Gesellschaftsvertrag oder Satzung 
die erstmalige individualisierte Ausweisung 
spätestens für das zweite Geschäftsjahr 
nach Erwerb der Beteiligung festgelegt ist.

Die Kommunalaufsichtsbehörde kann Ausnah-
men von Satz 1 zulassen, insbesondere in den 
Fällen, in denen trotz Hinwirkens der gemeind-
lichen Vertreter eine Änderung des Gesell-
schaftsvertrages oder der Satzung nicht zu-
stande kommt. Eine Ausnahme von Satz 1 
Nummer 8 kann nur zugelassen werden, wenn 
eine Ausnahme von Satz 1 Nummer 6 zugelas-
sen wird.

(3) Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 gilt für die erst-
malige unmittelbare oder mittelbare Beteili-
gung an einer Gesellschaft einschließlich der 
Gründung einer Gesellschaft, wenn der Ge-
meinde alleine oder zusammen mit anderen 
Gemeinden, Kreisen, Ämtern oder Zweckver-
bänden oder zusammen mit einer Beteiligung 
des Landes mehr als 50 % der Anteile gehö-
ren. Bei am 31. Juli 2015 bestehenden Gesell-
schaften, an denen die Gemeinde alleine oder 
zusammen mit anderen Gemeinden, Kreisen, 
Ämtern oder Zweckverbänden unmittelbar 
oder mittelbar oder zusammen mit dem Land 
mit mehr als 50 % beteiligt ist, trifft die Ge-
meinde eine Hinwirkungspflicht zur Anpassung 
an die Vorgaben des Absatzes 2 Satz 1 Num-
mer 8. Die Hinwirkungspflicht nach Satz 2 be-
zieht sich sowohl auf die Anpassung von Ge-
sellschaftsvertrag oder Satzung als auch auf 
die mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 verfolgte 
Zielsetzung der individualisierten Ausweisung 
der dort genannten Bezüge und Leistungszusa-
gen.

(4) Die Gemeinde darf unbeschadet des Absat-
zes 1 Unternehmen und Einrichtungen in der 
Rechtsform einer Aktiengesellschaft nur grün-
den, übernehmen, wesentlich erweitern oder 
sich daran beteiligen, wenn der öffentliche 
Zweck nicht ebenso gut in einer anderen 
Rechtsform erfüllt wird oder erfüllt werden 
kann.

(5) Im Übrigen sind im Falle der Gründung von 
oder der Beteiligung an einer Gesellschaft, die 
vor dem 29. Juli 2016 erfolgte, der Gesell-
schaftsvertrag oder die Satzung bis spätestens 
zum 31. Dezember 2020 nach Maßgabe des 
Absatzes 2 Satz 1 anzupassen. Absatz 2 Satz 
2 gilt entsprechend.“

 9. § 103 Absatz 2 wird gestrichen. Der bisherige 
Absatz 1 wird zu § 103. 

10. § 104 erhält folgende Fassung:

„§ 104 
Vertretung der Gemeinde in Gesellschaften

(1) Die Vertreterinnen und Vertreter der Ge-
meinde in Gesellschaften, an denen die Ge-
meinde unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, 
werden von der Gemeinde bestellt. Soweit an-
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dere gesetzliche Vorschriften nicht entgegen-
stehen, gelten im Falle einer mittelbaren Betei-
ligung hinsichtlich der zur Zustimmung vorbe-
haltenen Angelegenheiten (§ 102 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 5) als Vertreterinnen und Ver-
treter der Gemeinde im Sinne des § 25 auch 
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer so-
wie Mitglieder von sonstigen Organen und 
ähnlichen Gremien der Gesellschaft, die von 
der Gemeinde entsandt oder auf ihre Veranlas-
sung hin in das Organ oder Gremium bestellt 
oder gewählt worden sind. Die Vertreterinnen 
und Vertreter haben der Gemeinde auf Verlan-
gen Auskunft zu erteilen und sie über Entschei-
dungen zur Steuerung der Unternehmen zur 
Erreichung strategischer Ziele möglichst früh-
zeitig zu unterrichten, insbesondere über Kre-
ditaufnahmen, die nicht im Wirtschaftsplan der 
Gesellschaft enthalten sind.

(2) Die Gemeinde kann das Weisungsrecht  
(§ 25 Absatz 1) gegenüber Mitgliedern des 
Aufsichtsrats allgemein durch die Hauptsat-
zung oder im Einzelfall durch Beschluss auf 
Entscheidungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 
beschränken.“

11. § 105 erhält folgende Fassung:

„§ 105 
Beteiligungen an Genossenschaften und an 

anderen privatrechtlichen Vereinigungen

§ 102 mit Ausnahme des Absatzes 2 Satz 1 
Nummer 3 zweiter Halbsatz, Nummer 6 und 7 
sowie die §§ 103 und 104 gelten für Beteiligun-
gen an Genossenschaften und an anderen Ver-
einigungen in einer Rechtsform des privaten 
Rechts entsprechend. Für deren wirtschaftliche 
Betätigung gelten ferner § 102 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 zweiter Halbsatz, Nummer 6 und 7 
sowie die §§ 107 bis 109 entsprechend.“

12. § 106 erhält folgende Fassung:

„§ 106 
Eigenbetriebe

Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit sollen als Ei-
genbetrieb geführt werden, wenn deren Art 
und Umfang einer selbständigen Wirtschafts-
führung bedürfen. Die Organisation und die 
Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe werden 
durch die Eigenbetriebsverordnung und durch 
die Betriebssatzung geregelt.“

13. § 106 a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:

aa)  Der Punkt wird durch ein Semikolon er-
setzt.

bb) Folgender Halbsatz wird angefügt:

„der Vorstand des Kommunalunterneh-
mens kann in ein Beamtenverhältnis auf 
Zeit für die Dauer von fünf Jahren beru-
fen werden.“

b) Absatz 1 Satz 4 erhält folgende Fassung:

„Die Voraussetzungen des § 101 oder des  
§ 101 a gelten entsprechend.“

c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a 
eingefügt:

„(1 a) Ein Unternehmen in der Rechtsform 
einer Kapitalgesellschaft, an dem aus-
schließlich die Gemeinde beteiligt ist, kann 
durch Formwechsel in ein Kommunalunter-
nehmen umgewandelt werden. Die Um-
wandlung ist nur zulässig, wenn keine Son-
derrechte im Sinne des § 23 des Umwand-
lungsgesetzes (UmwG) und keine Rechte 
Dritter an den Anteilen der Gemeinde be-
stehen. Der Formwechsel setzt den Erlass 
der Unternehmenssatzung durch die Ge-
meinde und einen sich darauf beziehenden 
Umwandlungsbeschluss der formwechseln-
den Gesellschaft voraus. Die §§ 193 bis 
195, 197 bis 199, 200 Absatz 1 und  
§ 201 UmwG sind entsprechend anzuwen-
den. Die Anmeldung zum Handelsregister 
entsprechend § 198 UmwG erfolgt durch 
das vertretungsberechtigte Organ der Kapi-
talgesellschaft. Die Umwandlung einer Ka-
pitalgesellschaft in ein Kommunalunterneh-
men wird mit dessen Eintragung oder, wenn 
es nicht eingetragen wird, mit der Eintra-
gung der Umwandlung in das Handelsregis-
ter wirksam; § 202 Absatz 1 und 3 UmwG 
ist entsprechend anzuwenden. Ist bei der 
Kapitalgesellschaft ein Betriebsrat einge-
richtet, bleibt dieser nach dem Wirksam-
werden der Umwandlung als Personalrat 
des Kommunalunternehmens bis zu den 
nächsten regelmäßigen Personalratswahlen 
bestehen.“

d) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „§ 102 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Halbsatz 2“ 
durch die Angabe „§ 102 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8 Halbsatz 2“ ersetzt.

e) Absatz 2 Satz 5 wird gestrichen.

f) In Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

„Das Rechnungsprüfungsamt der Gemeinde 
hat das Recht, sich zur Klärung von Fragen 
im Zusammenhang mit der Prüfung nach  
§ 116 Absatz 2 Nummer 3 unmittelbar zu 
unterrichten und zu diesem Zweck den Be-
trieb, die Bücher und die Schriften der An-
stalt einzusehen.“
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g) In Absatz 6 wird die Angabe „§ 102 Absatz 
1 Nummer 5“ durch die Angabe „§ 102 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 8“ ersetzt.

14. In § 107 Satz 1 werden nach dem Wort „Unterneh-
men“ die Worte „und Gesellschaften“ eingefügt.

15. § 108 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Will die Gemeinde unmittelbar oder mittelbar

1. ein Unternehmen oder eine Einrichtung 
im Sinne des § 101 Absatz 1 oder 4 mit 
Ausnahme eines Regiebetriebs errichten, 
übernehmen oder wesentlich erweitern 
oder über eine wesentliche Änderung 
der Satzung entscheiden,

2. eine Gesellschaft (§ 102) gründen, sich 
an der Gründung einer Gesellschaft oder 
an einer bestehenden Gesellschaft betei-
ligen, die Gesellschaft wesentlich erwei-
tern oder über eine wesentliche Ände-
rung des Gesellschaftsvertrages oder 
der Satzung entscheiden

hat sie dies der Kommunalaufsichtsbehörde 
spätestens sechs Wochen vor der Be-
schlussfassung der Gemeindevertretung 
oder des Hauptausschusses bei einer Über-
tragung der Entscheidung auf den Haupt-
ausschuss nach § 28 Satz 1 Nummer 18 
anzuzeigen.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Im Falle einer mittelbaren Beteiligung be-
darf es eines Anzeigeverfahrens nach Absatz 
1 nur dann, wenn die Gemeinde an dem sich 
beteiligenden Unternehmen unmittelbar oder 
mittelbar mit mehr als 25 % beteiligt ist.“

16. Nach § 109 wird folgender § 109 a eingefügt:

„§ 109 a 
Beteiligungsmanagement

(1) Die Gemeinde hat ihre wirtschaftlichen Un-
ternehmen, Einrichtungen und Beteiligungen 
wirksam zu steuern und zu kontrollieren, um si-
cherzustellen, dass der öffentliche Zweck erfüllt 
und die strategischen Ziele erreicht werden. Sie 
wird dabei durch die für die Beteiligungsverwal-
tung zuständige Beschäftigte oder durch den für 
die Beteiligungsverwaltung zuständigen Beschäf-
tigten (Beteiligungsverwaltung) unterstützt.

(2) Die Beteiligungsverwaltung darf sich, so-
weit andere Rechtsvorschriften nicht entge-
genstehen, jederzeit über Angelegenheiten der 
wirtschaftlichen Unternehmen, Einrichtungen 
und Beteiligungen informieren, an deren Sit-
zungen teilnehmen und Unterlagen einsehen.

(3) Die Beteiligungsverwaltung soll insbesondere

1. den Bericht nach § 45 c Satz 4 vorbereiten,

2. die Gemeindevertretung und ihre Aus-
schüsse informieren, beraten und deren Sit-
zungen fachlich vorbereiten,

3. Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde 
in den Organen der wirtschaftlichen Unter-
nehmen, Einrichtungen und Beteiligungen 
informieren, beraten und Angebote für de-
ren Qualifizierung und Weiterbildung im 
Rahmen des aus dieser Tätigkeit resultie-
renden Bedarfs in betriebswirtschaftlichen 
und rechtlichen Fragen vorhalten und

4. ein strategisches Beteiligungscontrolling 
und Risikomanagement einrichten.“

17. In § 116 Absatz 2 Nummer 3 werden nach 
dem Wort „Wirtschaftsführung“ die Worte „der 
Kommunalunternehmen,“ eingefügt.

18. § 135 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) Das für Inneres zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Verordnung inhaltliche 
Anforderungen an das Berichtswesen nach  
§ 45 c Satz 4 zu stellen, insbesondere zu den Zu-
lässigkeitsvoraussetzungen der §§ 101 und 101 a.“

Artikel 2 
Änderung der Kreisordnung2)

Die Kreisordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 5. Mai 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 105), 
wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird nach Absatz 1 folgender neuer Ab-
satz 1 a eingefügt:

„(1 a) Gehören einem Kreis Anteile an einer Ge-
sellschaft (§ 102 der Gemeindeordnung), soll er 
darauf hinwirken, dass die Gesellschaft Maß-
nahmen ergreift, die der Verwirklichung des 
Grundrechtes der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern dienen. Die Maßnahmen 
sollen darauf ausgerichtet sein, Arbeitsbedin-
gungen zu schaffen, die für beide Geschlechter 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermögli-
chen, Nachteile zu kompensieren, die vor allem 
Frauen als Folge der geschlechtsspezifischen 
Arbeitsteilung erfahren, Entgeltgleichheit zwi-
schen beiden Geschlechtern zu erreichen und 
eine paritätische Gremienbesetzung zu erzielen; 
über diese Maßnahmen und deren Wirksamkeit 
ist der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde 
alle vier Jahre unter Einbindung der zuständigen 
Gleichstellungsbeauftragten zu berichten.“

2. In § 2 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 102 
Abs. 1 und 5“ durch die Angabe „§ 102“ ersetzt.

3. § 23 Satz 1 wird wie folgt geändert:

2) Ändert Ges. i.d.F.d.B. vom 28. Februar 2003, 
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2020-4
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a) Nummer 12 wird wie folgt geändert:

aa) Das Komma wird durch ein Semikolon ersetzt.

bb) Folgender Halbsatz wird angefügt:

„der Kreistag kann die Entscheidung im 
Rahmen der Betätigung eines Eigenbe-
triebes durch Hauptsatzung auf den zu-
ständigen Ausschuss übertragen,“

b) Nummer 16 erhält folgende Fassung:

„16.  die Errichtung, die Übernahme, die we-
sentliche Erweiterung, die wesentliche 
Änderung der Satzung oder die Auflö-
sung von wirtschaftlichen Unterneh-
men oder Einrichtungen (§ 57 dieses 
Gesetzes in Verbindung mit § 101 Ab-
satz 1 und 4 der Gemeindeordnung),“

c) Nummer 17 erhält folgende Fassung:

„17. a)  die unmittelbare oder mittelbare 
Gründung von Gesellschaften, Ge-
nossenschaften oder anderen privat-
rechtlichen Vereinigungen (§ 57 die-
ses Gesetzes in Verbindung mit den 
§§ 102 und 105 der Gemeindeord-
nung) oder die Beteiligung an diesen 
oder an deren Gründung,

b) die Erhöhung solcher Beteiligungen 
oder ein Rechtsgeschäft nach § 57 
dieses Gesetzes in Verbindung mit § 
103 der Gemeindeordnung sowie

c) wesentliche Änderungen des Gesell-
schaftsvertrages oder der Satzung von 
Gesellschaften, Genossenschaften 
oder anderen privatrechtlichen Vereini-
gungen, insbesondere des Gesell-
schaftszwecks;

der Kreistag kann die Entscheidung auf 
den Hauptausschuss übertragen, wenn 
die Beteiligung des Kreises einen in der 
Hauptsatzung bestimmten Betrag oder 
Vomhundertsatz der Beteiligung nicht 
übersteigt,“

d) In Nummer 18 wird das Wort „Eigenbetrie-
ben“ durch die Worte „wirtschaftlichen Un-
ternehmen ohne eigene Rechtspersönlich-
keit“ ersetzt.

e) In Nummer 19 werden die Worte „Eigenge-
sellschaften und anderen privatrechtlichen 
Vereinigungen“ durch die Worte „Gesell-
schaften, Genossenschaften oder anderen 
privatrechtlichen Vereinigungen (§ 57 dieses 
Gesetzes in Verbindung mit den §§ 102 und 
105 der Gemeindeordnung)“ ersetzt.

4. In § 73 wird folgender Satz 4 angefügt:

„Das für Inneres zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, durch Verordnung inhaltliche Anfor-
derungen an das Berichtswesen nach § 40 c 
Satz 4 zu stellen, insbesondere zu den Zulässig-
keitsvoraussetzungen der §§ 101 und 101 a der 
Gemeindeordnung (§ 57).“

Artikel 3 
Änderung der Amtsordnung3)

§ 18 der Amtsordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 112), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 20. Oktober 2015 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 344), wird wie folgt geändert:

1. Der bisherige Text wird Absatz 1.

2. Folgender neuer Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Gehören einem Amt Anteile an einer Ge-
sellschaft (§ 102 der Gemeindeordnung), soll es 
darauf hinwirken, dass die Gesellschaft Maß-
nahmen ergreift, die der Verwirklichung des 
Grundrechtes der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern dienen. Die Maßnahmen 
sollen darauf ausgerichtet sein, Arbeitsbedin-
gungen zu schaffen, die für beide Geschlechter 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermögli-
chen, Nachteile zu kompensieren, die vor allem 
Frauen als Folge der geschlechtsspezifischen 
Arbeitsteilung erfahren, Entgeltgleichheit zwi-
schen beiden Geschlechtern zu erreichen und 
eine paritätische Gremienbesetzung zu erzielen; 
über diese Maßnahmen und deren Wirksamkeit 
ist der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde 
alle vier Jahre unter Einbindung der zuständigen 
Gleichstellungsbeauftragten zu berichten.“

Artikel 4 
Änderung des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit4)

§ 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenar-
beit in der Fassung der Bekanntmachung vom  
28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 122), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 7. Juli 
2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 200, 204), wird wie 
folgt geändert:

1. Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 
eingefügt:

„(2) Gehören einem Zweckverband Anteile an ei-
ner Gesellschaft (§ 102 der Gemeindeordnung), 
soll er darauf hinwirken, dass die Gesellschaft 
Maßnahmen ergreift, die der Verwirklichung des 
Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern dienen. Die Maßnahmen sollen da-
rauf ausgerichtet sein, Arbeitsbedingungen zu 
schaffen, die für beide Geschlechter die Verein-

3) Ändert Ges. i.d.F.d.B. vom 28. Februar 2003, GS 
Schl.-H. II, Gl.Nr. 2020-5

4) Ändert Ges. i.d.F.d.B. vom 28. Februar 2003, GS 
Schl.-H. II, Gl.Nr. 2020-14
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barkeit von Familie und Beruf ermöglichen, Nach-
teile zu kompensieren, die vor allem Frauen als 
Folge der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung 
erfahren, Entgeltgleichheit zwischen beiden Ge-
schlechtern zu erreichen und eine paritätische 
Gremienbesetzung zu erzielen; über diese Maß-
nahmen und deren Wirksamkeit ist der zuständi-
gen Kommunalaufsichtsbehörde alle vier Jahre 

unter Einbindung der zuständigen Gleichstel-
lungsbeauftragten zu berichten.“

2. Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

Artikel 5 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 21. Juni 2016

 To rs t en  A l b i g  S t e fan  S tud t
 Ministerpräsident Minister
  für Inneres und Bundesangelegenheiten

1673/2016
Gesetz 

zur Umsetzung des Verfassungsauftrages zur Stärkung 
der nationalen Minderheiten und Volksgruppen

Vom 30. Juni 2016

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 188-3

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Landesverwaltungsgesetzes1)

Das Landesverwaltungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-
H. S. 243, ber. S. 534), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 1. September 2015 
(GVOBl. Schl.-H. S. 322), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Überschrift 
zu § 82 a folgende Überschrift eingefügt:

„§ 82 b Regional- oder Minderheitensprachen 
vor Behörden“

2. In § 81 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 werden 
nach dem Wort „Verlobte“ ein Komma und die 
Wörter „auch im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes“ eingefügt.

3. Nach § 82 a wird folgender Paragraf eingefügt:

„§ 82 b Regional- und Minderheitensprachen 
vor Behörden

(1) Abweichend von § 82 a Absatz 2 können 
bei Behörden in niederdeutscher Sprache An-
träge gestellt oder Eingaben, Belege, Urkunden 
oder sonstige Dokumente vorgelegt werden. Im 
Kreis Nordfriesland und auf der Insel Helgoland 
gilt dies für den Gebrauch der friesischen Spra-
che, in den Kreisen Nordfriesland, Schleswig-
Flensburg und in der kreisfreien Stadt Flensburg 
sowie im Kreis Rendsburg-Eckernförde für den 
Gebrauch der dänischen Sprache entsprechend. 
Verwendet eine Bürgerin oder ein Bürger im Ver-

kehr mit den Behörden eine der Sprachen ge-
mäß Satz 1 oder Satz 2, können diese Behör-
den gegenüber dieser Bürgerin oder diesem Bür-
ger ebenfalls die gleiche Sprache verwenden, 
sofern durch das Verwaltungshandeln nicht die 
Rechte Dritter oder die Handlungsfähigkeit von 
anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung be-
einträchtigt wird.

(2) Verfügt die Behörde nicht über eigene Sprach-
kenntnisse nach Absatz 1, veranlasst sie eine 
Übersetzung. Für einen dadurch entstehenden 
Mehraufwand werden keine Kosten erhoben.

(3) In den Fällen des § 82 a Absatz 3 beginnt 
der Lauf der Frist mit Eingang der Anzeige oder 
des Antrages oder mit Abgabe der Willenserklä-
rung in einer der Sprachen nach Absatz 1. 
Durch die Veranlassung einer Übersetzung wird 
die Frist gehemmt. Die Hemmung endet mit Ein-
gang der Übersetzung. Beginn und Ende der 
Hemmung sind mitzuteilen. 

(4) In den Fällen des § 82 a Absatz 4 wird die 
Frist durch eine Anzeige, einen Antrag oder die 
Abgabe einer Willenserklärung in einer der Spra-
chen nach Absatz 1 gewahrt.“

Artikel 2 
Änderung des Gesetzes zur Förderung des  

Friesischen im öffentlichen Raum2)

Das Gesetz zur Förderung des Friesischen im öf-
fentlichen Raum (Friesisch-Gesetz – FriesischG) 
vom 13. Dezember 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 481), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 Nummer 6 des Ge-

1) Ändert Ges. i.d.F.d.B. vom 2. Juni 1992, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 20-1

2) Ändert Ges. vom 13. Dezember 2004, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 188-1
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